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Vorwort

Lehrveranstaltungen zum Thema Recht sind fester Bestandteil der 
Ausbildung an den Fachbereichen für Sozialarbeit, Sozialpädago-
gik bzw. Sozialwesen an Hochschulen in Deutschland. Zumeist ist 
dort bereits zu Beginn des Studiums eine allgemeine Einführungs-
veranstaltung zum Recht für die Soziale Arbeit zu besuchen und 
mit einer Klausur abzuschließen. 

Darauf will der vorliegende „Grundkurs Recht für die Soziale 
Arbeit“ vorbereiten. Dieser soll zugleich Neugierde wecken und 
Freude beim „ersten Einstieg“ in das Recht vermitteln. Das vor-
liegende Buch, das aus Lehrveranstaltungen an der Hochschule 
RheinMain in Wiesbaden hervorgegangen ist, stellt in 14 Kapiteln 
das relevante Basiswissen in einer auf die Zielgruppe zugeschnitte-
nen Art und Weise dar – bei weitgehendem Verzicht auf detaillierte 
wissenschaftliche Nachweise. Im Mittelpunkt der Darstellung ste-
hen Übersichten über das „Wichtigste“ für die Klausur, ergänzt 
um Erläuterungen und Fallbeispiele sowie um (zum Teil umfang-
reiche) „Vertiefungen“. 

Dieses Buch vermittelt die Grundlagen für das Verständnis der 
im Studium zumeist folgenden Lehrveranstaltungen etwa zum 
 Familienrecht, Kinder- und Jugendhilferecht, Strafrecht, Recht 
der Existenzsicherungsleistungen sowie zum übrigen Sozialrecht. 
Hingewiesen wird deshalb auch auf die beiden weiterführenden 
Publikationen des Autors „Grundkurs Familienrecht für die So-
ziale Arbeit“ sowie „Grundkurs Kinder- und Jugendhilferecht für 
die Soziale Arbeit“, die ebenfalls im Ernst Reinhardt Verlag er-
schienen sind, zwischenzeitlich in jeweils 2. Aufl age 2009.

Mit dem Ziel, den Text gut lesbar zu gestalten, sind in geeigneter 
Weise weibliche und/oder männliche Formen der Geschlechteran-
rede gewählt worden.

Wiesbaden, Oktober 2009
Reinhard Joachim Wabnitz
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1 Soziale Arbeit und Recht

1.1 Recht als Rahmenbedingung Sozialer Arbeit

1.1.1 Soziale Wirklichkeit und Recht

Was hat Recht mit der sozialen Wirklichkeit und mit der Gesell-
schaft zu tun, in der wir leben? Vielleicht wird dies deutlich, wenn 
man einen kurzen Blick in eine x-beliebige Tageszeitung und auf 
die dort besonders ins Auge springenden Schlagzeilen wirft. Dies 
könnten z. B. die Folgenden sein, bei denen sofort deutlich wird, 
dass Politik, Wirtschaft, lokale Nachrichten, ja sogar Sport und 
Feuilleton sehr häufi g zumindest auch eine rechtliche Dimension 
haben:

„Staats- und Regierungschefs verständigen sich auf verbindliche 
Regelungen für die Bankenaufsicht.“ Sie erinnern sich: Im Jahr 
2008 kam es zu einer weltweiten Krise des Bankensystems, und die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union verständigten sich 2009 
darauf, mit „öffentlichen Finanzspritzen“ Banken vor dem Zusam-
menbruch zu bewahren. Zugleich verständigte man sich dahinge-
hend, Banken rechtliche Vorgaben für die Vergabe von Krediten 
zu machen und eine besser funktionierende Bankenaufsicht zu or-
ganisieren. Hier ging es also um internationales Recht und um 
Wirtschaftsrecht.

„Bundestag beschließt Kindergelderhöhung.“ Für die Jahre ab 
2009 kam es auf dieser Grundlage zur Erhöhung des Kindergeldes 
um je 10 € für das erste und zweite und um 16 € für das dritte Kind. 
Die rechtliche Relevanz dieser politischen Entscheidung liegt auf 
der Hand: Der Deutsche Bundestag hat damit Änderungen im 
Bundeskindergeldgesetz bzw. im Einkommensteuergesetz vorge-
nommen. 

„Hessischer Landtag beschließt Selbstaufl ösung. Neuwahlen 
am 18.01.2009.“ Auch hochpolitische Entscheidungen müssen 
sich im Rahmen des geltenden Rechts bewegen, also sind die Vor-
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schriften der Landesverfassung und des Landeswahlgesetzes zu 
beachten.

„Wirtschaft fordert verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten 
für Investitionen im Umweltschutz.“ Auch dafür müssen Gesetze 
geschaffen, geändert oder verbessert werden. 

„Keine Tarifeinigung in Sicht. Droht jetzt ein neuer Arbeits-
kampf in der Metallindustrie?“ Die Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden 
zumeist in Tarifverträgen zwischen Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbänden ausgehandelt. Dafür gibt es rechtliche Regelungen 
im Tarifvertragsgesetz. Kann man sich nicht einigen, gibt es nach 
dem Arbeitsrecht weitere „Spielregeln“, z. B. für das Streikrecht 
der Arbeitnehmer.

„Kein neues Einkaufzentrum auf der grünen Wiese.“ Sehr häu-
fi g gibt es Streit um die Ansiedlung von neuen Großprojekten. 
Wichtige Grenzziehungen zwischen zulässigen und nicht zulässi-
gen bzw. genehmigungsbedürftigen Maßnahmen werden durch 
die bestehenden Gesetze, durch entsprechende Beschlüsse der 
Kommunalpolitik oder auch durch Gerichtsentscheidungen vor-
genommen.

„Doping im Radsport und kein Ende.“ Auch im Bereich des 
Sports gibt es viele verbindliche Regelungen und Vorgaben recht-
licher Art dafür, was erlaubt ist oder nicht. „Auftrittsverbot für 
Rock-Band im Waldstadion.“ Auch im Bereich von Freizeit und 
Kultur gilt Entsprechendes.

1.1.2 Soziale Arbeit und Recht

Schon diese wenigen Beispiele zeigen, dass ganz offensichtlich 
große Bereiche von Politik, Wirtschaft, Umwelt, Freizeit, Sport und 
Kultur in einem Maße von rechtlichen Regelungen durchdrungen 
sind, wie man sich dies als „Normalbürger“ mitunter gar nicht vor-
stellt. Und wie sieht dies in der Sozialen Arbeit aus? Dazu zwei 
praktische Beispiele.
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Beispiel 1: 

Frau Anna A. ist 34 Jahre alt und hat zwei Kinder im Alter von fünf und 
acht Jahren. Frau A. ist von ihrem Ehemann verlassen worden. Von Beruf 
ist sie Sekretärin, hat jedoch seit der Geburt des ersten Kindes nicht mehr 
gearbeitet. Sie hat zudem ein chronisches Rückenleiden und wäre kaum 
dazu in der Lage, in ihren alten Beruf zurückzukehren, in dem sich mit 
dem Einsatz moderner Informations- und Computertechnologien zudem 
sehr viel verändert hat. Frau A. erhält von ihrem Ehemann keine finanzi-
elle Unterstützung mehr und ist auch sonst mittellos. Sie befindet sich 
zudem in einer psychischen Krisensituation und wendet sich in ihrer Ver-
zweiflung an Sie als der zuständigen Sozialarbeiterin bzw. dem zuständi-
gen Sozialarbeiter im Amt X der Stadt Y. 

Sofort haben Sie sicherlich eine Menge Ideen, wie Frau A. in persön-
licher Hinsicht geholfen werden könnte, insbesondere durch Sozialbe-
ratung und durch Vermittlung psychotherapeutischer und gesundheit-
licher Hilfen. Aber würde dies ausreichen? Nein, denn in diesem Fall 
und vielfach auch sonst in der Sozialen Arbeit erfordert professionelle 
Hilfe nicht nur Sozialberatung, sondern auch Rechtsberatung, ggf. auch 
Rechtsvertretung. 

Deshalb müssen Sie sich als Sozialarbeiter/in, wenn Sie hier wirksam 
helfen wollen, auch im Familienrecht auskennen, insbesondere im Unter-
haltsrecht des BGB. Notwendig wäre hier auch die Kenntnis des Unter-
haltsvorschussgesetzes. Mit Blick auf Berufsberatung und Umschulung 
durch die Agentur für Arbeit ist die Kenntnis der Regelungen des SGB III 
(Arbeitsförderung) erforderlich, ergänzend möglicherweise auch der Hil-
fen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) und dem SGB XII (Sozi-
alhilfe). Im SGB V ist geregelt, welche gesundheitlichen Leistungen der 
Gesetzlichen Krankenversicherung hier in Betracht zu ziehen sind. Damit 
wird deutlich, dass Sie als Sozialarbeiterin oder als Sozialarbeiter auch die 
einschlägigen rechtlichen Ressourcen kennen und ausschöpfen müssen, 
wenn Sie Frau A. wirkungsvoll helfen wollen.

Beispiel 2: 

Der drogenabhängige Karl D. kommt in die Drogenberatungsstelle des 
Evangelischen Dekanats in der Stadt X. D. offenbart Ihnen als dem/der 
dort tätigen Sozialarbeiter/in Privatgeheimnisse und im weiteren Verlauf 
des Gespräches sogar die Begehung einer Straftat. Wie verhalten Sie sich 
nun gegenüber Ihren Kollegen/innen und Vorgesetzten? Wie gegenüber 
der Polizei? Dürfen oder gar müssen Sie schweigen? Wie sieht es mit 
dem Datenschutz und ggf. Ihrem Recht auf Zeugnisverweigerung aus, 
falls es zu einem Prozess kommt? Auch hier ist offensichtlich, dass die 
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Kenntnis des einschlägigen Berufsrechts gleichsam die Grundlage Ihrer 
Tätigkeit als Sozialarbeiter/in darstellt. Auch hier gehört die Kenntnis des 
Rechts zum Handwerkszeug für eine(n) Sozialarbeiter/in schlechthin.

1.1.3 Studium der Sozialen Arbeit und Recht

Mit diesen beiden Beispielen ist auch deutlich geworden, wie inten-
siv in der Sozialen Arbeit die Probleme ihrer Klientinnen und Kli-
enten mit den einschlägigen Rechtsvorschriften „verwoben“ sind. 
Deshalb gehört es unverzichtbar zum Kanon der Lehrveranstaltun-
gen an den Fachbereichen für Soziale Arbeit, dass dort zumindest 
Grundkenntnisse im Familienrecht, Kinder- und Jugendhilferecht, 
im Sozialhilferecht, im Recht der Existenzsicherungsleistungen, 
ggf. im Strafrecht, Ausländer-/Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht und 
im Berufsrecht vorgesehen sind. 

Um in diese sehr speziellen Rechtsgebiete mit Aussicht auf 
 Erfolg „einsteigen“ zu können, ist es erforderlich, zunächst allge-
meine Basiskenntnisse über die Strukturen von Rechtsnormen, 
über Rechtsquellen, über die Rechtsanwendung sowie über die 
wichtigsten Grundbegriffe des Zivilrechts und des öffentlichen 
Rechts zu erwerben. Dazu dienen die üblicherweise angebotenen 
Lehrveranstaltungen „Einführung in die rechtlichen Grundlagen 
der Sozialen Arbeit“ und das vorliegende Buch will eine Hilfe für 
den Einstieg geben.

„Künftige Sozialarbeiter/innen/ bzw. Sozialpädagogen/innen ha-
ben nicht der Rechtsfächer wegen ihr Studium der Sozialen Arbeit 
begonnen. Würde man sie fragen, mit welchen herkömmlichen 
Disziplinen sie am ehesten ihr Studium in Verbindung bringen, 
würden sie vermutlich antworten: mit „Psychologie“, „Pädago-
gik“, „Methoden der Sozialen Arbeit“, aber wohl eher ausnahms-
weise mit „Recht“, das zudem vielfach als formal, unverständlich 
und scheinbar gegenwartsfern empfunden wird“ (Gastiger 2006, 2).

Recht ist zudem vielfach „gefürchtet“, weil man dort viel lernen 
und Klausuren schreiben muss. In der Tat ist es richtig, dass man für 
die Rechtsfächer Einiges an Zeit aufwenden muss. Die Erfahrung 
zeigt jedoch, dass spätestens dann, wenn Sie sich im praktischen 
Studiensemester/Berufspraktikum befi nden, und allerspätestens 
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Übersicht 1

dann, wenn Sie später als Sozialarbeiter/in der berufl ichen Praxis 
stehen, klar geworden ist, wie wichtig, gesellschaftsrelevant und 
dynamisch Recht ist – und wie spannend Recht sein kann. 

1.2 Recht, Rechtswissenschaft und „die Juristen“

1.2.1 Sollensordnungen und Recht

Recht stellt eine bestimmte „Sollensordnung“ mit Geboten und 
Verboten sowie mit „Spielregeln“ für das menschliche Zusam-
menleben dar. Daneben gibt es aber auch Regeln, die nicht recht-
licher Natur sind, sondern ethischer oder moralischer Art.

Die Stellung des Rechts im Rahmen der 
Sollensordnungen

Ethik und Moral sind Sollensordnungen für das Zusammenleben 
von Menschen aufgrund von philosophischen oder theologischen 
Grundpositionen. Nach den zehn Geboten soll man u. a. nicht steh-
len und nicht töten, soll man seine Eltern achten, nicht lügen und 
den Feiertag heiligen. Daneben gibt es Sollensordnungen, die ge-
bieten, an bestimmten Orten eine bestimmte Kleidung zu tragen, 
in bestimmter Weise seine Mitmenschen zu begrüßen, bis hin zu 
Tischordnungen oder sonstigen Umgangsformen im Alltag. 

Nur ein Teil dieser Gebote und Verbote ist auch rechtlich gere-
gelt. Dies gilt für einen Teil der biblischen Gebote (Verbote zu tö-
ten, zu stehlen), aber nicht für alle (z. B. nicht: Seine Eltern zu eh-
ren). Teil der Rechtsordnung sind also nur diejenigen Normen und 
Gebote, die (in einer formal ordnungsgemäß zustande gekomme-
nen) Rechtsnorm niedergelegt sind. Man kann deshalb die Rechts-
ordnung auch als das „ethische Minimum“ einer Gesellschaft be-

Sollensordnungen

1. Ethik, Moral
2. Sitte, Anstand, 
Umgangsformen 3. Rechtsordnung
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Übersicht 2

zeichnen. Im Folgenden werden wir uns im Wesentlichen nur noch 
mit Rechtsnormen befassen, und zwar mit solchen, die „der Staat“ 
gesetzt hat. (Daneben gibt es auch Rechtsnormen der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, etwa der evangelischen und katholi-
schen Kirche, auf die im Folgenden ebenfalls nicht eingegangen 
wird.)

1.2.2 Wissenschaften und Recht

Die Wissenschaft, die sich systematisch mit der Entstehung, For-
mulierung, Interpretation und Fortentwicklung von Rechts-
normen befasst, ist die Rechtswissenschaft. Die Rechtswissen-
schaft ist einerseits „exegetische“ Geisteswissenschaft, indem sie 
sich ähnlich wie die Theologie mit der Schaffung und Interpretation 
von (Gesetzes-, Verordnungs- oder Vertrags-)Texten befasst. Die 
Rechts wissenschaft ist wegen ihrer engen Bezüge etwa zur Sozio-
logie, Politologie oder den Wirtschaftswissenschaften aber auch als 
Sozialwissenschaft zu verstehen. In Randbereichen (der Kriminal-
wissenschaften) hat sie auch Bezüge zu den Naturwissenschaften 
(etwa bei der Auswertung von Spuren oder der Untersuchung von 
Körperteilen mit den Methoden der Kriminaltechnik). Obwohl 
hier manches umstritten ist, kann man sich m. E. bezüglich des Ver-
hältnisses von Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften auf 
diese Gliederung der Wissenschaften verständigen (siehe Über-
sicht 2).

Beispielhafte Gliederung der Wissenschaften

1. Geisteswissenschaften
1.1 Geschichte
1.2 Philosophie
1.3 Theologie
1.4 Literaturwissenschaft
1.5 Sozialwissenschaft
 1.5.1 Politikwissenschaft
 1.5.2 Soziologie
 1.5.3 Psychologie
 1.5.4 Wirtschaftswissenschaften
 1.5.5 Sozialarbeitswissenschaft
 1.5.6 Rechtswissenschaft
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2. Naturwissenschaften
2.1 Mathematik
2.2 „reine“ Naturwissenschaften: Physik, Chemie, Biologie
2.3  „angewandte“ Naturwissenschaften, z. B. Ingenieurwissen-

schaften 
2.4 Kriminalwissenschaft

1.2.3 Juristen und Recht

Anekdotische Vertiefung: Recht und Rechtswissenschaft werden 
maßgeblich geprägt durch „die Juristen“. Wie viele andere Berufs-
gruppen auch sehen sich Juristen vielfältigen Zuschreibungen, Zu-
spitzungen und Vorurteilen ausgesetzt: „Juristen sind elitär und 
 arrogant“, zudem „weltfremd und allein auf das Recht fi xiert“, wie 
folgende bekannte kleine Geschichte illustrieren mag.

An einem schönen Frühlingstag, an dem die Sonne scheint, die 
Blumen blühen und die Vögel zwitschern, stehen nebeneinander 
in einer großen Parkanlage: ein Maler, ein Schriftsteller, ein Kom-
ponist – und ein Jurist. Der Maler sagt: „Wie schön! Ich male ein 
Bild mit vielen bunten Blumen.“ Und der Schriftsteller sagt: “Ich 
schreibe ein Gedicht, am besten ein Liebesgedicht mit vielen Stro-
phen.“ Und der Komponist sagt: „Ich schreibe dazu eine wunder-
bare Melodie.“ Und alle drei vertiefen sich in ihre Phantasien und 
denken daran, vielleicht miteinander ein „Gesamtkunstwerk“ zu 
schaffen. Nur einer der vier steht unbeteiligt am Rande daneben 
und zeigt nur auf das Schild am Rande der Wiese, auf dem „Betre-
ten verboten“ steht.

Solche Karikaturen gibt es natürlich auch für andere Berufs-
gruppen. Kennen Sie schon die folgende Geschichte? Ein Sozial-
arbeiter geht durch die Stadt und wird von einem ortsfremden 
Passanten angesprochen. Dieser fragt: „Wo bitte geht es zum 
Bahnhof?“ Darauf antwortet der Sozialarbeiter: „Das weiß ich 
nicht. Aber ich fi nde es ganz toll, dass Sie mit mir darüber reden 
wollen!“

Wenden wir uns noch einmal „den Juristen“ zu. Besonders wichtig 
erscheint – und dies gilt dann auch für Sozialarbeiter/innen als 
künftige „Rechtsanwender/innen“, dass man Recht nicht als 


